
Versicherungsbedingungen
Diese Versicherungsbedingungen wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner.

Teil A - Leistungsbausteine
Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bau-
steinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbe-
sondere, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fällen
die Leistung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. Daneben wer-
den besondere Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie
beachten müssen. Pflichten und Obliegenheiten, die für alle Bau-
steine gelten, finden Sie auch in Teil B.
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Teil A - Leistungsbausteine
Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbe-
sondere, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fällen die Leistung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. Daneben werden be-
sondere Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten müssen. Pflichten und Obliegenheiten, die für alle Bausteine gelten,
finden Sie auch in Teil B.

RisikoLebensversicherung E7

Hier finden Sie die Regelungen Ihrer RisikoLebensversicherung.
Wenn Ihr Vertrag weitere Bausteine enthält, wird in den Regelun-
gen dieser weiteren Bausteine Ihre RisikoLebensversicherung als
Grundbaustein bezeichnet.

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsum-
fang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistungen erbringen wir?
1.2 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre

Versicherung?

1.1 Welche Leistungen erbringen wir?

Wenn die →versicherte Person vor dem vereinbarten Ende der
Versicherungsdauer stirbt, zahlen wir das für diesen Fall vertrag-
lich vereinbarte Garantiekapital. Bei Versicherungen für mehrere
Partner (→Partnerversicherungen) zahlen wir das vereinbarte Ga-
rantiekapital bei Tod der zuerst sterbenden Person.

Wenn mehrere →versicherte Personen gleichzeitig sterben, zahlen
wir das Garantiekapital nur einmal.

1.2 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre Versi-
cherung?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Vertragsabschluss
Bei Abschluss Ihres Vertrags verwenden wir für die Berechnung
der garantierten Leistungen folgende Rechnungsgrundlagen:
• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 T DIFF U"

(→Tafeln) und
• den →Rechnungszins 1,75 Prozent.

Wenn Sie weitere Bausteine abgeschlossen haben, verwenden wir
für die Berechnung der garantierten Leistungen dieser Bausteine
weitere →Tafeln, die wir Ihnen in den Regelungen dieser Baustei-
ne nennen.

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und in
anderen Fällen
Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch Zuwachs) verwen-
den wir für die Berechnung der hinzukommenden Leistungen
grundsätzlich die Rechnungsgrundlagen, die wir bei Vertragsab-
schluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhöhungstermin auf Grund aufsichtsrechtlicher Be-
stimmungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deut-
schen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) für die Berechnung der →De-
ckungsrückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren Ver-
sicherungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, können wir für
die Leistungserhöhungen auch diese verwenden. Wenn sich nach
einer Leistungserhöhung die für die Berechnung der →Deckungs-
rückstellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut ändern, kön-
nen wir für weitere Leistungserhöhungen die geänderten Rech-
nungsgrundlagen verwenden oder die bei der letzten Leistungser-
höhung zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsabschluss oder bei der letzten Leistungserhöhung, werden wir
Sie hierüber informieren.

Außer bei Leistungserhöhungen gilt diese Regelung auch dann,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2. Leistung aus der Überschussbeteiligung

Für die Überschussbeteiligung Ihres Vertrags gelten die folgenden
Regelungen. Falls für einzelne Bausteine Besonderheiten gelten,
finden Sie diese in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Was sind die rechtlichen Grundlagen der Über-

schussbeteiligung?
2.2 Warum kann die Höhe der Überschussbeteiligung

nicht garantiert werden?
2.3 Welche Arten von Überschussanteilen gibt es?
2.4 Was sind die Bezugsgrößen der Überschussan-

teile Ihrer Versicherung?
2.5 Wie werden die Überschussanteile Ihrer Versiche-

rung verwendet?
2.6 Wie wird Ihre Versicherung an den Bewertungsre-

serven beteiligt?

2.1 Was sind die rechtlichen Grundlagen der Über-
schussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie nach § 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
an den Überschüssen und →Bewertungsreserven (Überschussbe-
teiligung).

(1) Beteiligung an den Überschüssen

a) Ermittlung der Überschüsse
Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches (HGB) ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jah-
resabschlusses festgestellt.

b) Kollektive Mindestbeteiligung der Versicherungsnehmer
Überschüsse entstehen dann, wenn sich das Risiko (zum Beispiel
durch eine veränderte Zahl der Todesfälle) oder die Kosten (zum
Beispiel durch Kosteneinsparungen) günstiger entwickeln als wir
bei der ursprünglichen Kalkulation angenommen haben. Von die-
sen Überschüssen erhalten die →Versicherungsnehmer mindes-
tens den in der jeweils aktuellen Fassung der Mindestzuführungs-
verordnung (MindZV) genannten Prozentsatz (derzeit 75 Prozent
des Risikoergebnisses und 50 Prozent des übrigen Ergebnisses).

Weitere Überschüsse können aus Erträgen der Kapitalanlagen
stammen. Die Beiträge zu Ihrer RisikoLebensversicherung sind al-
lerdings so kalkuliert, dass sie zur Risiko- und Kostendeckung be-
nötigt werden. Für die Bildung von Kapitalanlagen, aus denen sich
Erträge ergeben können, stehen daher keine oder nur geringe Bei-
träge zur Verfügung. Insgesamt erhalten die →Versicherungsneh-
mer von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künf-
tige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzufüh-
rungsverordnung - MindZV), mindestens den in der jeweils aktuel-
len Fassung dieser Verordnung genannten Prozentsatz (derzeit 90
Prozent). Aus diesem Betrag werden zunächst die garantierten
Versicherungsleistungen finanziert. Der verbleibende Betrag ent-
spricht dem Teil der Überschüsse aus Kapitalanlagen, den wir für
die Überschussbeteiligung der →Versicherungsnehmer
verwenden.

In Ausnahmefällen kann die Mindestbeteiligung der →Versiche-
rungsnehmer mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde gekürzt wer-
den (§ 5 Mindestzuführungsverordnung - MindZV).
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c) Bildung von Versicherungsgruppen
Die einzelnen Versicherungen tragen unterschiedlich zu den Über-
schüssen bei. Wir haben deshalb vergleichbare Versicherungen zu
Gruppen zusammengefasst:
• Überschussgruppen bilden wir beispielsweise, um die Art des

versicherten Risikos zu berücksichtigen (etwa das Todesfall-
oder Berufsunfähigkeitsrisiko).

• Untergruppen erfassen zum Beispiel vertragliche Besonderhei-
ten (etwa den Versicherungsbeginn oder die Form der Beitrags-
zahlung).

Die Verteilung der Überschüsse für die →Versicherungsnehmer
auf die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, in welchem Um-
fang die Gruppen zu ihrer Entstehung beigetragen haben.

Zu welcher Gruppe Ihre Versicherung gehört, können Sie Ihren
Versicherungsinformationen entnehmen.

d) Veröffentlichung der Überschussanteilsätze
Der Vorstand unseres Unternehmens legt auf Vorschlag des
→Verantwortlichen Aktuars die Höhe der →Überschussanteilsätze
fest. Wir veröffentlichen die →Überschussanteilsätze jährlich in un-
serem Geschäftsbericht, den Sie jederzeit bei uns anfordern kön-
nen, oder teilen sie Ihnen auf andere Weise mit.

(2) Beteiligung an den Bewertungsreserven
→Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapital-
anlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bi-
lanz ausgewiesen sind.

Wir weisen die →Bewertungsreserven in unserem Geschäftsbe-
richt aus.

2.2 Warum kann die Höhe der Überschussbeteiligung
nicht garantiert werden?

Die Höhe der Überschüsse hängt vor allem vom Risikoverlauf und
der Kostenentwicklung ab. Die Höhe der →Bewertungsreserven ist
vom Kapitalmarkt abhängig. Daher kann die Höhe der Überschuss-
beteiligung nicht garantiert werden.

2.3 Welche Arten von Überschussanteilen gibt es?

In Abhängigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer
Gruppe (siehe Ziffer 2.1 Absatz 1 c)) beteiligen wir die RisikoLe-
bensversicherung an den erzielten Überschüssen (jährliche Über-
schussanteile).

Während der Beitragszahlungsdauer beteiligen wir Ihre Versiche-
rung mit jedem fälligen Beitrag an den erzielten Überschüssen.

Wenn Ihre Versicherung beitragsfrei ist, erhalten Sie keine Über-
schussanteile.

2.4 Was sind die Bezugsgrößen der Überschussanteile
Ihrer Versicherung?

Die Bezugsgröße, auf die sich die →Überschussanteilsätze bezie-
hen, ist während der Beitragszahlung der vertraglich vereinbarte
Beitrag für Ihre RisikoLebensversicherung.

2.5 Wie werden die Überschussanteile Ihrer Versiche-
rung verwendet?

Mit jedem fälligen Beitrag erhält Ihre Versicherung einen Über-
schussanteil, der in Prozent des vertraglich vereinbarten Beitrags
(siehe Ziffer 2.4) festgesetzt wird. Die Überschussanteile werden
mit den laufenden Beiträgen entsprechend deren Zahlungsweise
verrechnet.

2.6 Wie wird Ihre Versicherung an den Bewertungsreser-
ven beteiligt?

Die Beteiligung an den →Bewertungsreserven erfolgt nach einem
verursachungsorientierten Verfahren. Auf die RisikoLebensversi-
cherung entfallen keine oder nur geringe →Bewertungsreserven,
da für die Bildung von Kapitalanlagen, aus denen Bewertungsre-
serven entstehen können, keine oder nur geringe Beiträge zur Ver-
fügung stehen.

3. Regelungen bei Vereinbarung eines Nicht-
rauchertarifs

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 Was ist ein Nichtraucher?
3.2 Welche Besonderheiten gelten für die vorvertrag-

liche Anzeigepflicht?
3.3 Was gilt bei Gefahrerhöhung nach Vertragsab-

schluss?
3.4 Welche Rechtsfolgen gelten bei einer Gefahrerhö-

hung bzw. Anzeigepflichtverletzung?
3.5 Was gilt für unser Nachprüfungsrecht?

3.1 Was ist ein Nichtraucher?

Nichtraucher ist, wer
• in den letzten 12 Monaten vor Antragstellung aktiv kein Nikotin

durch Rauchen zu sich genommen hat und
• auch beabsichtigt, in Zukunft Nichtraucher zu bleiben.
Rauchen meint sowohl das Konsumieren von Tabak unter Feuer,
beispielsweise den Genuss von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren
oder Pfeifen, als auch das Konsumieren von Nikotin mittels Ver-
wendung elektrischer Verdampfer, wie beispielsweise E-Ziga-
retten, E-Zigarren oder E-Pfeifen.

3.2 Welche Besonderheiten gelten für die vorvertragli-
che Anzeigepflicht?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, uns
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen, ob Sie Raucher sind.
Wenn das Leben einer anderen Person versichert werden soll, ist
auch diese - neben Ihnen - für die wahrheitsgemäße Anzeige ver-
antwortlich.

3.3 Was gilt bei Gefahrerhöhung nach Vertragsab-
schluss?

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die →versicherte Person
nach Vertragsabschluss Raucher wird. Wir übernehmen den Versi-
cherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie nach Vertragsab-
schluss ohne unsere Einwilligung keine Gefahrerhöhung vorneh-
men oder deren Vornahme gestatten. Wenn das Leben einer ande-
ren Person versichert ist, so ist auch diese - neben Ihnen - dafür
verantwortlich, dass nach Vertragsabschluss keine Gefahrerhö-
hung vorgenommen wird.

Nimmt die →versicherte Person nach Vertragsabschluss dennoch
eine Gefahrerhöhung vor, sind sowohl Sie als auch die versicherte
Person verpflichtet, uns diese Gefahrerhöhung unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.

3.4 Welche Rechtsfolgen gelten bei einer Gefahrerhö-
hung bzw. Anzeigepflichtverletzung?

(1) Beitragsanpassung bei Gefahrerhöhung
Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den Vertrag wegen
einer Gefahrerhöhung zu kündigen oder die erhöhte Gefahr vom
Versicherungsschutz auszuschließen.

Wenn die →versicherte Person eine Gefahrerhöhung nach Zif-
fer 3.3 vornimmt, können wir rückwirkend ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen entspre-
chenden höheren Beitrag verlangen. Eine Beitragserhöhung ist je-
doch ausgeschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass die Vor-
nahme der Gefahrerhöhung unverschuldet erfolgt ist. Wenn Sie
oder eine →versicherte Person eine Gefahrerhöhung entspre-
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chend Ziffer 3.3 nachträglich erkennen und uns dies nicht ange-
zeigt wird, können wir die vorgenannte Beitragserhöhung auch
dann vornehmen, wenn die Gefahrerhöhung unverschuldet ist.

Unser Recht zur Beitragsanpassung erlischt, wenn wir es nicht in-
nerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt geltend machen, zu dem
wir von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangen.

Eine Beitragserhöhung hat keine Auswirkungen auf die Höhe der
versicherten Leistung. Falls wir den Beitrag um mehr als 10 Pro-
zent erhöhen, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung unserer Beitragserhöhung fristlos
kündigen.

(2) Leistungsminderung im Versicherungsfall
Wenn uns gegenüber
• bei Antragsstellung vorsätzlich falsche Angaben bezüglich der

Rauchereigenschaft der →versicherten Person gemacht wurden
oder

• nach Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 3.3
vorsätzlich vorgenommen wurde,

beschränkt sich die versicherte Leistung bei Tod der versicherten
Person auf ein Drittel des für diesen Fall vertraglich vereinbarten
Garantiekapitals. Diese Verringerung unserer Leistungspflicht gilt
nicht, wenn die Gefahrerhöhung bzw. die falsche Angabe über die
Rauchereigenschaft der →versicherten Person bei Vertragsab-
schluss nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls war.

Wir werden uns im Fall der Gefahrerhöhung nicht auf die Leis-
tungsverringerung berufen, wenn zwischen Gefahrerhöhung und
Eintritt des Versicherungsfalles mehr als 10 Jahre vergangen sind.
Bei der vorvertraglichen Falschangabe behalten wir uns ausdrück-
lich die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung vor.

3.5 Was gilt für unser Nachprüfungsrecht?

Wir sind berechtigt, den Nichtraucherstatus der →versicherten Per-
son bzw. bei →Partnerversicherungen jeder versicherten Person
nachzuprüfen. Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten
sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich eine medizinische Un-
tersuchung der →versicherten Person bzw. bei →Partnerversiche-
rungen jeder versicherten Person durch von uns zu beauftragende
Ärzte verlangen. Wenn die →versicherte Person unserem Verlan-
gen nicht nachkommt, erhöhen wir den Beitrag nach Ziffer 3.4 Ab-
satz 1.

4. Leistungsempfänger und Überweisung der
Leistungen

Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kön-

nen Sie hierzu Bestimmungen treffen?
4.2 Was gilt bei Überweisung der Leistungen?

4.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie können
Sie hierzu Bestimmungen treffen?

(1) Leistungsempfänger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus dem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren
→Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, wenn Sie uns keine
andere Person benannt haben, der die Ansprüche aus dem Ver-
trag bei deren Fälligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis
zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit än-
dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht). Nach dem Tod
der →versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr geän-
dert oder widerrufen werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht
Sie können ausdrücklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Ansprüche aus dem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt.

(3) Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen
Sie können Ihre Ansprüche aus dem Vertrag auch abtreten oder
verpfänden, wenn derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

(4) Schriftform
Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Absatz 1
und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen
aus Ihrem Vertrag (Absatz 3) sind uns gegenüber nur und erst
dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte schriftlich
angezeigt hat. Eine Anzeige per Fax oder per E-Mail erfüllt die
→Schriftform nicht. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie.
Es können auch andere Personen sein, wenn Sie vorher bindende
Verfügungen vorgenommen haben.

4.2 Was gilt bei Überweisung der Leistungen?

Wir überweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Überweisungen in Staaten außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums trägt der Empfangsberechtigte die da-
mit verbundene Gefahr.

5. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen

Inhalt dieses Abschnitts:
5.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Ein-

satz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radio-
aktiven, biologischen oder chemischen Stoffen?

5.2 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten
Person?

5.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radioaktiven,
biologischen oder chemischen Stoffen?

(1) Grundsatz
Wir leisten grundsätzlich unabhängig davon, auf welcher Ursache
der Versicherungsfall beruht. Wir leisten insbesondere auch dann,
wenn die →versicherte Person bei der Ausübung des Wehr- oder
Polizeidiensts oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

(2) Eingeschränkte Leistungspflicht
Unsere Leistungspflicht entfällt in folgenden Fällen:

a) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die →versicherte Person
während eines Aufenthalts außerhalb Deutschlands in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen stirbt, an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

b) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder
• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten radioakti-

ven, biologischen oder chemischen Stoffen,
wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das
Leben vieler Personen zu gefährden.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um ein räumlich
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar
innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden werden. Die
Voraussetzungen einer uneingeschränkten Leistungspflicht werden
wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
hängigen Gutachter prüfen und gegebenenfalls bestätigen lassen.
Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungsleistung wer-
den frühestens nach Ablauf dieser Frist fällig.
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5.2 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?

Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir uneingeschränkt, wenn
seit Abschluss des Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist besteht
Versicherungsschutz nur dann, wenn uns nachgewiesen wird,
dass die Tat
• in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand

krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder
• unter dem Druck schwerer körperlicher Leiden begangen wor-

den ist.

6. Ihre Mitwirkungspflichten

Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten

Person einzureichen?
6.2 Unter welchen Voraussetzungen können wir wei-

tere Nachweise verlangen?

6.1 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten
Person einzureichen?

Wenn die →versicherte Person stirbt, sind wir hierüber unverzüg-
lich zu informieren.
Folgende Unterlagen sind uns immer einzureichen:
• der Versicherungsschein,
• ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der →versicher-

ten Person (Geburtsurkunde),
• ein amtliches Zeugnis über den Tod der →versicherten Person

mit Angaben zum Alter und Geburtsort (Sterbeurkunde) und
• ein ausführliches ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-

desursache sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit, die
zum Tod der →versicherten Person geführt hat.

6.2 Unter welchen Voraussetzungen können wir weitere
Nachweise verlangen?

Wir können weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen
anstellen, wie beispielsweise zum Rauchverhalten, um unsere
Leistungspflicht zu klären. Die hiermit verbundenen Kosten muss
die Person tragen, die die Versicherungsleistung beansprucht.

7. Abschluss- und Vertriebskosten

Wie werden die in den Beitrag einkalkulierten Abschluss- und
Vertriebskosten finanziert?

Beim Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten
(sogenannte Abschluss- und Vertriebskosten). Die in den Beitrag
einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten werden nicht ge-
sondert erhoben und aus Ihren Beiträgen wie folgt finanziert:
• in gleichmäßigen Jahresbeträgen,
• über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren,
• jedoch nicht länger als bis zum Ende der Beitrags-

zahlungsdauer.

8. Beitragsfreistellung

Inhalt dieses Abschnitts:
8.1 Wie können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei

stellen?
8.2 Welche Nachteile kann eine Beitragsfreistellung

haben?
8.3 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Ver-

sicherungsschutz wiederhergestellt werden, der
zuvor bestanden hat?

8.1 Wie können Sie Ihre Versicherung beitragsfrei
stellen?

(1) Voraussetzungen
Sie können schriftlich verlangen, dass Ihre Versicherung weiterge-
führt wird, ohne dass Beiträge gezahlt werden (Beitragsfrei-
stellung). Eine diesbezügliche Erklärung per Fax oder per E-Mail
erfüllt die →Schriftform nicht. Die Beitragsfreistellung ist zum Ende
einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1) möglich.

(2) Mindestversicherungsleistung
Wir führen Ihre Versicherung mit dem nach Absatz 3 berechneten
beitragsfreien Garantiekapital weiter, wenn dieses zum Zeitpunkt
der Beitragsfreistellung mindestens 2.000 EUR beträgt. Wenn die-
se Leistung nicht erreicht wird, erlischt die Versicherung.

(3) Auswirkungen
Wenn Sie eine Beitragsfreistellung verlangen, berechnen wir das
beitragsfreie Garantiekapital bei Tod nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation. Dabei legen wir das zum Beitragsfreistellungster-
min berechnete →Deckungskapital der RisikoLebensversicherung
zugrunde. Dieses hat mindestens den Wert, der sich bei gleichmä-
ßiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen
Höchstzillmersätze angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten
auf die ersten 5 Versicherungsjahre, höchstens jedoch auf die Bei-
tragszahlungsdauer, ergibt. Von diesem aus Ihrer Versicherung für
die Bildung des beitragsfreien Garantiekapitals bei Tod zur Verfü-
gung stehenden Betrag nehmen wir einen Abzug vor.

Den für Ihre Versicherung für jedes Jahr der Versicherungsdauer
geltenden Abzug können Sie Ihren Versicherungsinformationen
entnehmen. Dort nennen wir Ihnen auch die Gründe für den
Abzug.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber dann nachweisen, dass der
Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe
angemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzte-
ren Fall - entsprechend herab.

Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versiche-
rungsperiode, für die Sie letztmalig den vollständigen Beitrag ge-
zahlt haben.

8.2 Welche Nachteile kann eine Beitragsfreistellung ha-
ben?

Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile
haben. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der Ver-
wendung Ihrer Beiträge zur Deckung von Abschluss- und Ver-
triebskosten und Verwaltungskosten sowie der Finanzierung des
vereinbarten Risikoschutzes keine Mittel zur Bildung einer bei-
tragsfreien Leistung vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen
deswegen keine oder nur geringe Mittel zur Bildung einer beitrags-
freien Leistung zur Verfügung. Nähere Informationen zur Höhe der
beitragsfreien Leistungen während der Vertragsdauer können Sie
Ihren Versicherungsinformationen entnehmen.

8.3 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Versi-
cherungsschutz wiederhergestellt werden, der zuvor
bestanden hat?

(1) 6-Monats-Frist für die Wiederherstellung ohne Risikoprü-
fung
Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung können Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Höhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprüfung durch-
führen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 3 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
einen Baustein Berufsunfähigkeitsvorsorge abgeschlossen haben
und die →versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme
der Beitragszahlung berufsunfähig ist.

Versicherungsbedingungen:
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(2) Allgemeine Frist für die Wiederherstellung mit Risikoprü-
fung
Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung, können Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 3 das vereinbarte Garantiekapital bei Tod bis zur Hö-
he des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angeho-
ben wird.

Den Versicherungsschutz können wir dann wiederherstellen, wenn
die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen jede
versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung ohne er-
schwerte Bedingungen bei uns abschließen könnte.

(3) Möglichkeiten der Wiederherstellung
Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-
derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,
können Sie
• die Beiträge begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,

oder
• höhere laufende Beiträge zahlen.
Stattdessen können wir auch das Garantiekapital herabsetzen.

Wir berechnen die neuen Beiträge und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.2 Absatz 1. Auf Wunsch informie-
ren wir Sie über die Auswirkungen.

9. Kündigung

Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?

Sie können Ihre Versicherung zum Ende des laufenden Monats
schriftlich kündigen.

Eine Kündigung per Fax oder per E-Mail erfüllt die →Schriftform
nicht.

Sie haben weder einen Anspruch auf einen Rückkaufswert noch
auf eine Rückzahlung der gezahlten Beiträge.

10. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hier finden Sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Versi-
cherung. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wenn
Sie eine Gestaltungsmöglichkeit ausüben, kann sich dies auf die
Höhe der Versicherungsleistungen auswirken.

Inhalt dieses Abschnitts:
10.1 Wann können Sie Ihre Versicherung in einen Bau-

stein zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge
umwandeln?

10.2 Wann können Sie ein Garantiekapital bei Tod oh-
ne Risikoprüfung erhöhen?

10.3 Wie können Sie Ihre Versicherung bei Arbeitslo-
sigkeit oder während der Elternzeit beitragsfrei
stellen?

10.1 Wann können Sie Ihre Versicherung in einen Bau-
stein zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge um-
wandeln?

Sie können Ihre RisikoLebensversicherung in eine Kombination ei-
nes Bausteins Altersvorsorge (Zukunftsrente oder Zukunftskapital)
mit einem Baustein Hinterbliebenenvorsorge (Kapital bei Tod) um-
wandeln. Eine Risikoprüfung nehmen wir nicht vor.

Für die neuen Bausteine können Sie eine neue Versicherungs-
und Beitragszahlungsdauer wählen.

(1) Voraussetzungen
• Sie haben zu Ihrer RisikoLebensversicherung ein während der

Versicherungsdauer konstantes Garantiekapital bei Tod vertrag-
lich vereinbart.

• Die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen je-
de versicherte Person hat zum Zeitpunkt der Beantragung der
Umwandlung das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet.

• Sie müssen die Umwandlung spätestens bis zum Ende des
10. Versicherungsjahres beantragen. Wenn Sie eine Versiche-
rungsdauer von höchstens 10 Jahren vereinbart haben, können
Sie Ihre Versicherung bis zu 3 Monate vor dem Ende der Versi-
cherungsdauer umwandeln.

• Das Garantiekapital aus dem neuen Baustein Kapital bei Tod
liegt während der gesamten neuen Versicherungsdauer nicht
über dem ursprünglich vereinbarten Garantiekapital bei Tod.

(2) Besonderheiten bei Bausteinen Berufsunfähigkeitsvorsor-
ge
• Bausteine Berufsunfähigkeitsvorsorge können nur dann ohne er-

neute Risikoprüfung bei der umgewandelten Versicherung fort-
geführt werden, wenn sich Versicherungs- und Beitragszah-
lungsdauer nach der Umwandlung nicht ändern.

• Wenn sich diese Dauern nach der Umwandlung ändern, ist eine
Weiterführung der Bausteine Berufsunfähigkeitsvorsorge nur
möglich, wenn das Ergebnis einer erneuten Risikoprüfung dies
zulässt.

(3) Besonderheiten bei Partnerversicherungen
Eine Versicherung für 2 Partner (→Partnerversicherungen) können
Sie ohne erneute Risikoprüfung in 2 Baustein-Kombinationen auf
das Leben der jeweils →versicherten Person umwandeln. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Summe der neuen Garantiekapitalien
bei Tod das ursprüngliche Garantiekapital bei Tod nicht über-
schreitet. Versicherungen für mehr als 2 Partner können nicht um-
gewandelt werden.

(4) Auswirkungen
Wir berechnen die Beiträge für die neuen Versicherungen nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gelten die
Rechnungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt der Umwandlung für
Neuabschlüsse von Bausteinen zur Altersvorsorge (Zukunftsrente
oder Zukunftskapital) in Kombination mit einem Baustein Hinter-
bliebenenvorsorge (Kapital bei Tod) vorgesehen sind. Auf Wunsch
informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

10.2 Wann können Sie ein Garantiekapital bei Tod ohne
Risikoprüfung erhöhen?

Sie können das vereinbarte Garantiekapital bei Tod ohne erneute
Risikoprüfung erhöhen.

(1) Voraussetzungen
• Geburt eines Kindes der →versicherten Person oder die Adop-

tion eines Minderjährigen durch die versicherte Person;
• Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit der →ver-

sicherten Person, wenn die selbstständige Tätigkeit die Mitglied-
schaft in der für den Beruf zuständigen Kammer erfordert;

• Beendigung der Berufsausbildung oder Start in das Berufsleben
der →versicherten Person;

• Aufnahme eines Darlehens der →versicherten Person zur Fi-
nanzierung einer selbstgenutzten Immobilie im Wert von min-
destens 100.000 EUR;

• Heirat der →versicherten Person.

(2) Weitere Voraussetzungen
• Sie müssen die Erhöhung innerhalb von 6 Monaten seit Eintritt

eines der genannten Ereignisse verlangen.
• Die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen je-

de versicherte Person ist →rechnungsmäßig höchstens 53 Jah-
re alt.

• Die →versicherte Person ist nicht bzw. bei →Partnerversiche-
rungen sind alle versicherten Personen nicht berufsunfähig.

(3) Grenzen
Für die Erhöhung des Garantiekapitals ohne erneute Risikoprüfung
gelten folgende Grenzen:
• Das Garantiekapital muss sich um mindestens 2.500 EUR erhö-

hen.
• Das Garantiekapital darf sich um höchstens 25.000 EUR erhö-

hen.
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• Die Summe mehrerer Erhöhungen darf höchstens 50.000 EUR
betragen.

(4) Auswirkungen
• Wir berechnen die Erhöhung des Garantiekapitals bei Tod und

des Beitrags nach versicherungsmathematischen Grundsätzen.
Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.2 Absatz 2.

• Wenn Sie einen Baustein Berufsunfähigkeitsvorsorge oder Kapi-
tal bei Unfalltod abgeschlossen haben, werden diese nicht er-
höht.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

10.3 Wie können Sie Ihre Versicherung bei Arbeitslosig-
keit oder während der Elternzeit beitragsfrei stellen?

(1) Vorübergehende Beitragsfreistellung
Wenn Sie arbeitslos werden oder sich in Elternzeit befinden, kön-
nen Sie Ihre Versicherung für bis zu 12 Monate beitragsfrei stellen.
Nach Ablauf der beitragsfreien Zeit wird Ihre Versicherung wieder
automatisch beitragspflichtig fortgesetzt. Die sonstigen Regelun-
gen von Ziffer 8 bleiben unberührt.

(2) Nachweis der Arbeitslosigkeit oder Elternzeit
Wenn Sie eine Beitragsfreistellung wegen Arbeitslosigkeit oder El-
ternzeit verlangen, benötigen wir einen Nachweis, zum Beispiel
einen Bescheid der zuständigen Agentur für Arbeit.

Sobald Ihre Arbeitslosigkeit oder Elternzeit beendet ist, müssen
Sie uns hierüber unverzüglich informieren.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

Baustein Hinterbliebenenvorsorge - Kapital bei
Unfalltod E3

Hier finden Sie die Regelungen Ihres Bausteins Kapital bei Unfall-
tod. Sie finden auch ergänzende Regelungen zur Überschussbe-
teiligung und Regelungen zur Abhängigkeit der Bausteine zueinan-
der.

Die Regelungen zum Grundbaustein sowie die Regelungen der
Teile B und C Ihrer Versicherungsbedingungen gelten auch für den
Baustein Kapital bei Unfalltod, wenn nachfolgend nichts anderes
geregelt ist.

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsum-
fang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistung erbringen wir?
1.2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?
1.3 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihren

Baustein Kapital bei Unfalltod?

1.1 Welche Leistung erbringen wir?

Wenn die versicherte Person an den Folgen eines Unfalls stirbt,
zahlen wir das für diesen Fall vertraglich vereinbarte Garantiekapi-
tal. Voraussetzungen dafür sind:
• Der Unfall hat sich nach Inkrafttreten des Bausteins Kapital bei

Unfalltod ereignet und
• der Tod ist während der Versicherungsdauer des Bausteins Ka-

pital bei Unfalltod und innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
eingetreten.

1.2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich
von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) un-
freiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

1.3 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihren Bau-
stein Kapital bei Unfalltod?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Abschluss Ihres Bausteins Ka-
pital bei Unfalltod
Bei Abschluss Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod verwenden wir
für die Berechnung der garantierten Leistungen folgende Rech-
nungsgrundlagen:
• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 T U" und
• den Rechnungszins 1,75 Prozent.

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und in
anderen Fällen
Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch Überschussanteile)
verwenden wir für die Berechnung der hinzukommenden Leistun-
gen grundsätzlich die Rechnungsgrundlagen, die wir bei Abschluss
Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhöhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) für die Berechnung der Deckungs-
rückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren Versiche-
rungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, können wir für die
Leistungserhöhungen auch diese verwenden. Wenn sich nach ei-
ner Leistungserhöhung die für die Berechnung der Deckungsrück-
stellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut ändern, können
wir für weitere Leistungserhöhungen die geänderten Rechnungs-
grundlagen verwenden oder die bei der letzten Leistungserhöhung
zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ab-
schluss Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod oder bei der letzten
Leistungserhöhung, werden wir Sie hierüber informieren.

Außer bei Leistungserhöhungen gilt diese Regelung auch dann,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2. Ergänzende Regelungen für die Überschuss-
beteiligung

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
2.2 Was sind die Bezugsgrößen der Überschussan-

teile Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod?
2.3 Wie werden die Überschussanteile verwendet?

2.1 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

(1) Beteiligung an den Überschüssen

a) gesonderte Beteiligung
Der Baustein Kapital bei Unfalltod wird gesondert an den Über-
schüssen beteiligt, wenn Sie
• einen einmaligen Beitrag oder
• Beiträge in variabler Höhe zahlen.

Die Beteiligung an den erzielten Überschüssen (jährliche Über-
schussanteile) erfolgt zu Beginn eines Versicherungsjahres in Ab-
hängigkeit von der Zuordnung des Bausteins Kapital bei Unfalltod
zu einer Gruppe.

Zu welcher Gruppe Ihr Baustein gehört, können Sie Ihren Versi-
cherungsinformationen entnehmen. Die Höhe der jährlichen Über-
schussanteile ergibt sich aus den jeweiligen Überschussanteilsät-
zen.

b) keine gesonderte Beteiligung
Der Baustein Kapital bei Unfalltod wird nicht gesondert an den
Überschüssen beteiligt, wenn Sie
• laufende Beiträge zahlen oder
• wir Sie wegen Berufsunfähigkeit der versicherten Person ganz

oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit haben.
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(2) Beteiligung an den Bewertungsreserven
Die Bewertungsreserven werden den Verträgen nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren zugeordnet. Auf den Baustein Ka-
pital bei Unfalltod entfallen keine oder nur geringe Bewertungsre-
serven. Die Beitragsanteile des Bausteins Kapital bei Unfalltod
sind so kalkuliert, dass sie zur Risiko- und Kostendeckung benötigt
werden. Es stehen daher keine oder nur geringe Beträge zur Ver-
fügung, um Kapitalanlagen zu bilden, aus denen Bewertungsreser-
ven entstehen können.

2.2 Was sind die Bezugsgrößen der Überschussanteile
Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod?

Die Bezugsgrößen sind vor allem abhängig
• vom Alter der versicherten Person,
• von der vereinbarten Versicherungsdauer,
• von der abgelaufenen Versicherungsdauer und
• von der Höhe des vereinbarten Garantiekapitals.

Sie werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen er-
mittelt.

2.3 Wie werden die Überschussanteile verwendet?

Wir verwenden die jährlichen Überschussanteile dieses Bausteins
so, wie es die Regelungen des Grundbausteins im Abschnitt "Leis-
tung aus der Überschussbeteiligung", Unterabschnitt "Wie werden
die Überschussanteile Ihrer Versicherung verwendet?" vorsehen.

3. Leistungseinschränkungen und Leistungs-
ausschlüsse

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 Was gilt grundsätzlich für unsere Leistungs-

pflicht?
3.2 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht ein-

geschränkt?
3.3 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht aus-

geschlossen?

3.1 Was gilt grundsätzlich für unsere Leistungspflicht?

Wir leisten grundsätzlich unabhängig davon, wie es zu dem Unfall
gekommen ist.

3.2 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht einge-
schränkt?

Wenn zur Herbeiführung des Todes neben dem Unfall Krankheiten
oder Gebrechen zu mindestens 25 Prozent mitgewirkt haben, ver-
mindert sich unsere Leistungspflicht entsprechend dem Anteil der
Mitwirkung.

3.3 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht ausge-
schlossen?

(1) Leistungsausschlüsse bei Unfällen
Wir leisten nicht bei Unfällen,

a) die durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit
diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epilep-
tische Anfälle oder andere Krampfanfälle verursacht sind, die den
ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn diese Störungen oder
Anfälle durch ein unter diese Versicherung fallendes Unfallereignis
verursacht waren.

b) die durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straf-
tat durch die versicherte Person verursacht sind.

c) die durch innere Unruhen verursacht sind, wenn die versicherte
Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

d) die durch unmittelbare oder mittelbare kriegerische Ereignisse
verursacht sind.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn der Unfall während ei-
nes Aufenthalts der versicherten Person außerhalb Deutschlands
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegeri-
schen Ereignissen verursacht ist, an denen sie nicht selbst aktiv
beteiligt war.

e) die bei einer
• Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so-

weit dieser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt,
• Tätigkeit als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs,
• mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden beruflichen Tätig-

keit oder
• Benutzung von Raumfahrzeugen
eingetreten sind.

f) die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

g) die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder
• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten radioakti-

ven, biologischen oder chemischen Stoffen
eingetreten sind, wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf ge-
richtet gewesen sind, das Leben vieler Personen zu gefährden.

Wir leisten jedoch in den Fällen f) und g) uneingeschränkt, wenn
es sich um ein räumlich und zeitlich begrenztes Ereignis handelt,
bei dem nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar sterben oder
voraussichtlich mittelbar innerhalb von fünf Jahren nach dem Er-
eignis sterben oder dauerhaft schwere gesundheitliche Beeinträch-
tigungen erleiden werden. Die Voraussetzungen einer uneinge-
schränkten Leistungspflicht werden wir innerhalb von 6 Monaten
seit dem Ereignis von einem unabhängigen Gutachter prüfen und
gegebenenfalls bestätigen lassen. Ansprüche auf die uneinge-
schränkte Versicherungsleistung werden frühestens nach Ablauf
dieser Frist fällig.

h) die infolge psychischer Reaktionen eingetreten sind,
gleichgültig, wodurch diese verursacht sind.

(2) Leistungsausschlüsse in sonstigen Fällen
Wir leisten außerdem nicht bei

a) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
unter diesen Baustein fallenden Unfallereignisses handelt.

b) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe
oder Handlungen zu anderen Zwecken, die die versicherte Person
an ihrem Körper vornimmt oder vornehmen lässt.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Eingriffe oder Heil-
maßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch einen unter diesen Baustein fallenden Unfall veranlasst wa-
ren.

c) Infektionen

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Krankheitserreger
durch eine unter diesen Baustein fallende Unfallverletzung in den
Körper gelangt sind. Nicht als Unfallverletzungen gelten dabei
• Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig

sind und durch die Krankheitserreger sofort oder später in den
Körper gelangen.

• Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind.

Diese Einschränkungen entfallen für Tollwut und Wundstarrkrampf.

d) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
den Schlund.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
unter diesen Baustein fallenden Unfallereignisses handelt.

Versicherungsbedingungen:
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e) vorsätzlicher Selbsttötung.

Dies gilt auch, wenn die versicherte Person die Tat in einem die
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter
Störung der Geistestätigkeit begangen hat.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn jener Zustand durch ein
unter diesen Baustein fallendes Unfallereignis hervorgerufen wur-
de.

4. Ihre besonderen Mitwirkungspflichten

Neben den nachfolgend genannten Mitwirkungspflichten gelten
auch die bausteinübergreifenden Mitwirkungspflichten des Grund-
bausteins im Abschnitt "Ihre Mitwirkungspflichten".

Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 Was ist nach dem Unfalltod der versicherten Per-

son zu beachten, um Rechtsnachteile zu vermei-
den?

4.2 Welche Folgen hat eine Pflichtverletzung?

4.1 Was ist nach dem Unfalltod der versicherten Person
zu beachten, um Rechtsnachteile zu vermeiden?

(1) Mitteilungspflicht
Der Unfalltod der versicherten Person muss uns unverzüglich -
möglichst innerhalb von 48 Stunden - mitgeteilt werden.

(2) Mitwirkung bei der Klärung der Leistungspflicht
Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weite-
re Nachweise und Auskünfte verlangen. Uns ist das Recht zu ver-
schaffen, gegebenenfalls eine Besichtigung oder eine Obduktion
durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

Wird die Zustimmung zur Obduktion verweigert, sind wir von unse-
rer Leistungspflicht befreit. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Verwei-
gerung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unse-
rer Leistungspflicht ist.

4.2 Welche Folgen hat eine Pflichtverletzung?

Unsere Leistungen werden fällig, wenn wir die zur Feststellung des
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistung notwendi-
gen Erhebungen abgeschlossen haben. Wenn Sie eine der in die-
sem Abschnitt genannten Pflichten nicht erfüllen, kann dies zur
Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem
Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann so-
mit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

5. Erklärung über unsere Leistungspflicht

Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

Zur Feststellung unserer Leistungspflicht müssen uns die erforder-
lichen Nachweise zum Unfallhergang und den Unfallfolgen er-
bracht werden. Zusätzlich können wir erforderliche Erhebungen
selbst anstellen.

Wenn uns alle erforderlichen Nachweise vorliegen und die erfor-
derlichen Erhebungen abgeschlossen sind, erklären wir spätestens
nach 4 Wochen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail), ob
wir leisten und wenn ja, in welchem Umfang.

6. Abhängigkeit des Bausteins Kapital bei Un-
falltod vom Grundbaustein

Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 In welchen Fällen erlischt bei Beendigung des

Grundbausteins der Baustein Kapital bei Unfall-
tod?

6.2

Wie wirkt sich eine Herabsetzung des Beitrags für
den Grundbaustein auf den Baustein Kapital bei
Unfalltod aus?

6.3 Wie wirkt sich eine Beitragsfreistellung der Versi-
cherung auf den Baustein Kapital bei Unfalltod
aus?

6.4 Wie können Sie nach einer Herabsetzung oder
Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz
aus dem Baustein Kapital bei Unfalltod wieder er-
höhen oder aufleben lassen?

6.5 Wie wirkt sich eine Kündigung der Versicherung
auf den Baustein Kapital bei Unfalltod aus?

6.1 In welchen Fällen erlischt bei Beendigung des
Grundbausteins der Baustein Kapital bei Unfalltod?

(1) Abhängigkeit vom Grundbaustein
Der Baustein Kapital bei Unfalltod bildet mit dem Grundbaustein ei-
ne Einheit; er kann ohne ihn nicht fortgeführt werden. Daher er-
lischt er spätestens, wenn der Grundbaustein erlischt oder aus
dem Grundbaustein eine Rente gezahlt wird.

Wenn Sie laufende Beiträge zahlen und die vereinbarte Beitrags-
zahlungsdauer des Grundbausteins kürzer ist als die Versiche-
rungs- oder Aufschubdauer, erlischt der Baustein Kapital bei Un-
falltod zum Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer.

(2) Fortbestand des Versicherungsschutzes bei Berufsunfä-
higkeit
Wenn Sie einen Baustein Berufsunfähigkeitsvorsorge abgeschlos-
sen haben und wir Sie wegen Berufsunfähigkeit der versicherten
Person ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit
haben, besteht der Baustein Kapital bei Unfalltod fort.

6.2 Wie wirkt sich eine Herabsetzung des Beitrags für
den Grundbaustein auf den Baustein Kapital bei Un-
falltod aus?

Wenn Sie beim Grundbaustein laufende Beiträge zahlen und der
Beitrag für den Grundbaustein herabgesetzt wird, vermindert sich
die Leistung des Grundbausteins. Dadurch verringert sich auch der
Versicherungsschutz aus dem Baustein Kapital bei Unfalltod nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Das herabge-
setzte Garantiekapital des Bausteins Kapital bei Unfalltod ent-
spricht dann dem Teil des Grundbausteins, für den der verminderte
Beitrag weitergezahlt wird.

6.3 Wie wirkt sich eine Beitragsfreistellung der Versiche-
rung auf den Baustein Kapital bei Unfalltod aus?

Wenn wir Ihre Versicherung beitragsfrei stellen, erlischt der Bau-
stein Kapital bei Unfalltod.

6.4 Wie können Sie nach einer Herabsetzung oder Bei-
tragsfreistellung den Versicherungsschutz aus dem
Baustein Kapital bei Unfalltod wieder erhöhen oder
aufleben lassen?

Wenn sich durch Herabsetzung des Beitrags oder durch Beitrags-
freistellung die Leistung aus dem Grundbaustein und dadurch der
Versicherungsschutz aus dem Baustein Kapital bei Unfalltod ver-
mindert (Ziffer 6.2) bzw. der Baustein erlischt (Ziffer 6.3), können
Sie verlangen, dass dieser Versicherungsschutz gegen Zahlung ei-
nes Einmalbeitrags erhöht wird bzw. der Baustein wieder auflebt.
Voraussetzungen dafür sind:
• Sie müssen uns Ihr Verlangen innerhalb von 6 Monaten nach

der Herabsetzung bzw. Beitragsfreistellung mitteilen.
• Das Verhältnis der Leistung aus dem Baustein Kapital bei Un-

falltod zur Leistung aus dem Grundbaustein muss nach der Er-
höhung bzw. dem Wiederaufleben mit dem Verhältnis vor der
Herabsetzung bzw. Beitragsfreistellung übereinstimmen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und
die Auswirkungen.
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6.5 Wie wirkt sich eine Kündigung der Versicherung auf
den Baustein Kapital bei Unfalltod aus?

(1) Rückkaufswert der Versicherung
Wenn Sie Ihre Versicherung kündigen, zahlen wir - soweit vorhan-
den - den Rückkaufswert der Versicherung. Dieser setzt sich aus
dem Rückkaufswert des Grundbausteins und den Rückkaufswer-
ten weiterer abgeschlossener Bausteine zusammen.

Der Rückkaufswert des Bausteins Kapital bei Unfalltod ist dessen
Deckungskapital (§ 169 Versicherungsvertragsgesetz - VVG), das
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit den Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Kündigungstermin
berechnet wird.

(2) Abzug
Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Ab-
zug für den Grundbaustein und für weitere abgeschlossene Bau-
steine vor. Einen Abzug für den Baustein Kapital bei Unfalltod neh-
men wir dabei jedoch nicht vor. In Ihren Versicherungsinformatio-
nen ist festgelegt, in welcher Höhe wir einen Abzug vornehmen.
Dort erläutern wir Ihnen auch die Gründe für diesen Abzug.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber dann nachweisen, dass der
Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe
angemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzte-
ren Fall - entsprechend herab.

7. Beitragsfreistellung und Kündigung des Bau-
steins Kapital bei Unfalltod

Inhalt dieses Abschnitts:
7.1 Was gilt bei Beitragsfreistellung?
7.2 Was gilt bei Kündigung?

7.1 Was gilt bei Beitragsfreistellung?

Sie können den Baustein Kapital bei Unfalltod nicht beitragsfrei
stellen.

7.2 Was gilt bei Kündigung?

Sie können den Baustein Kapital bei Unfalltod kündigen. Sie haben
jedoch keinen Anspruch auf einen Rückkaufswert oder eine bei-
tragsfreie Leistung.
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Teil B - Pflichten für alle Bausteine
Hier finden Sie die bausteinübergreifenden Pflichten und Obliegenheiten, die im Zusammenhang mit der vorvertraglichen Anzeigepflicht und
der Pflicht zur Beitragszahlung bestehen. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A. Die Regelungen in Teil B gelten, soweit
ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für den gesamten Vertrag.

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

(1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Anzeigepflicht der versicherten Person
Wenn eine andere Person als Sie versichert werden soll, ist auch
diese - neben Ihnen - für die wahrheitsgemäße und vollständige
Beantwortung der in Textform gestellten Fragen verantwortlich.

c) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
ständen für Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den
dort genannten Voraussetzungen können wir
• vom Vertrag zurücktreten,
• von unserer Leistungspflicht frei sein,
• den Vertrag kündigen,
• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wenn Sie einen Baustein Berufsunfähigkeits- oder Pflegevorsorge
oder eine KörperSchutzPolice abgeschlossen haben, gilt im Hin-
blick auf diese Bausteine Folgendes: Wir verzichten auf die uns
nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zustehenden Rech-
te zur Vertragsänderung und Kündigung, wenn die Anzeigepflicht-
verletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Frist für die Ausübung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als
5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
trägt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erlischt,
wenn seit der Abgabe Ihrer Vertragserklärung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung
Wenn wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhöhen oder die Gefahrabsicherung für einen
nicht angezeigten Umstand ausschließen, können Sie den Vertrag
nach Maßgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kündigen.

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versicherungs-
schutzes
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-
schutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und des-
halb eine erneute Risikoprüfung erforderlich ist.

(5) Schriftformerfordernis
Die Ausübung des Rechts auf Rücktritt, Kündigung, Anfechtung
oder Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Die Ausübung des
Rechts per Fax oder per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht
Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklärung entgegenzunehmen.
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so können wir den Inhaber
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung als
bevollmächtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beach-

ten?
2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen

Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-

zeitig zahlen?

2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

(1) Zahlungsperiode
Den Beitrag für Ihre Versicherung müssen Sie
• in einem einmaligen Beitrag zahlen oder
• als laufende Beiträge entsprechend der vereinbarten Zahlungs-

periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die
Beiträge sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode.

(2) Fälligkeit der Versicherungsbeiträge

a) Erster oder einmaliger Beitrag
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
der Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fällig.

b) Folgebeiträge
Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode fällig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit unver-
züglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.
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Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (Absatz 5) vereinbart
ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn
• wir den Beitrag bei Fälligkeit einziehen können und
• der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-

spricht.

Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert ha-
ben.

(4) Übermittlungsrisiko
Die Übermittlung des Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kos-
ten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) Einzugsermächtigung
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfür eine Einzugsermächtigung er-
teilt werden.

b) Monatliche Beiträge
Monatliche Beiträge müssen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie
dies zu vertreten haben,
• können wir für die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außer-

halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;
• sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine

vierteljährliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefährdung des Versicherungsschutzes
Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhängig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Für Ver-
sicherungsfälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Ihre
Zahlung unverschuldet unterblieben ist.

Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief,
Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
hingewiesen haben.

(2) Unser Rücktrittsrecht
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.

2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzei-
tig zahlen?

(1) Verzug
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-
derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist.

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

(2) Fristsetzung
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail)
eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2
Wochen betragen.

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes bei er-
folglosem Fristablauf
Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-
frist eintreten, entfällt oder vermindert sich der Versicherungs-
schutz, wenn
• Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung

von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und
• wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-

wiesen haben.

(4) Unser Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, können wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kündigung dann automatisch wirksam. Hierauf
werden wir Sie bei Kündigung ausdrücklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten Be-
trag nachzahlen
Unsere Kündigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,
wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-
zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kündigung oder, wenn die
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit
Ablauf der Zahlungsfrist.

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.
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Teil C - Allgemeine Regelungen
Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für den gesamten Vertrag.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

(1) Grundsatz
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1).

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachträglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch für diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Inhaber
Wir können den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt
ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfügungen
Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingeräumt oder widerru-
fen hat oder Ansprüche abgetreten oder verpfändet hat, brauchen
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfügung schriftlich angezeigt hat. Eine Anzeige per
Fax oder per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

3. Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand

Welche Kosten können wir Ihnen gesondert in Rechnung stel-
len?

(1) Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand in besonde-
ren Fällen
Wenn aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir Ihnen
in folgenden Fällen die durchschnittlich entstehenden Kosten pau-
schal gesondert in Rechnung stellen.
• Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versicherungsschein oder

von Abschriften des Versicherungsscheins
• Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen
• Bearbeitung von Zahlungsrückständen
• Bearbeitung von Rückläufern im Lastschriftverfahren
• Durchführung von Vertragsänderungen
• Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen
• Einholung individueller Erklärungen zur Entbindung von der

Schweigepflicht
• Beitragsübermittlung durch Sie aus einem Ort außerhalb

Deutschlands oder Leistungsübermittlung durch uns an einen
Ort außerhalb Deutschlands.

(2) Ausweis der Kosten in einer Kostenübersicht
Die Höhe der Kosten, die wir Ihnen in den in Absatz 1 genannten
Fällen in Rechnung stellen können, finden Sie in unserer beiliegen-
den Kostenübersicht. Die Kosten können wir nach billigem Ermes-
sen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs - BGB) für die Zukunft
anpassen. Die jeweils aktuelle Kostenübersicht übermitteln wir Ih-
nen jederzeit auf Nachfrage. Wenn für einen der in Absatz 1 ge-
nannten Fälle keine Kosten in der aktuellen Kostenübersicht ge-
nannt werden, erheben wir hierfür derzeit keine Kosten.

(3) Möglichkeit des Nachweises geringerer Kosten
Wenn Sie uns nachweisen, dass in dem von Ihnen veranlassten
Fall keine oder geringere Kosten entstanden sind, entfallen die
Kosten oder wir setzen sie im letzteren Falle entsprechend herab.

4. Deutsches Recht

Welches Recht gilt für Ihren Vertrag?

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

5. Zuständiges Gericht

Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden?

(1) Zuständiges Gericht für Ihre Klagen
Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das für unseren
Geschäftssitz oder die Niederlassung zuständig ist, die Ihren Ver-
trag verwaltet.

Alternativ können Sie bei dem Gericht Klage erheben, in dessen
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls
kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-
spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
ständige Gericht nach seinem Geschäftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die
nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen werden können, können
Sie auch dort Klage erheben.

(2) Zuständiges Gericht für unsere Klagen
Wir können aus dem Versicherungsvertrag bei dem Gericht Klage
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische
Person (zum Beispiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH)
oder eine parteifähige Personengesellschaft (zum Beispiel eine Of-
fene Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist,
bestimmt sich das zuständige Gericht nach seinem Geschäftssitz.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch
Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, können wir Klage bei
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nie-
derlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person
oder eine parteifähige Personengesellschaft ist und sein Ge-
schäftssitz unbekannt ist.

(3) Versicherungsnehmer außerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz
Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz verle-
gen, können sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versiche-
rungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich bei
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist.

Versicherungsbedingungen:
Teil C - Allgemeine Regelungen  
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6. Verjährung

Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche nach dem Ge-
setz?

(1) Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelungen
Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren nach § 195 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und
Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjährung während unserer Leistungsprü-
fung
Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,
ist dessen Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-
nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zugeht.

Versicherungsbedingungen:
Teil C - Allgemeine Regelungen  
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Erläuterung von Fachausdrücken
Hier definieren wir wichtige Fachausdrücke. Im Text des ersten Bausteins haben wir diese Fachausdrücke mit einem "→" markiert. Beispiel:
→Versicherungsnehmer.

Bewertungsreserven:
Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalan-
lagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bi-
lanz ausgewiesen sind.

Deckungskapital:
Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Grundlagen der Bei-
tragskalkulation berechnet. Es ist die Basis für den Rückkaufswert,
die Ablaufleistung und die Beteiligung an den Bewertungsreserven.

Deckungsrückstellung:
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden
muss, damit zusammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden können.
Die Deckungsrückstellung wird entsprechend der Vorschriften der
§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der De-
ckungsrückstellungsverordnung berechnet.

Partnerversicherungen:
Bei Partnerversicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.
Regelungen in den Versicherungsbedingungen, die sich auf die
versicherte Person beziehen, gelten für Partnerversicherungen ent-
sprechend. Hierbei genügt es - wenn in den Versicherungsbedin-
gungen nicht abweichend geregelt -, dass der in den Versiche-
rungsbedingungen genannte Umstand bei einer der versicherten
Personen eintritt.

Rechnungsmäßiges Alter:
Das rechnungsmäßige Alter ist das jeweilige Alter der versicherten
Person - wobei ein bereits begonnenes, aber noch nicht vollende-
tes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate
verstrichen sind.

Rechnungszins:
Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der für die Finanzierung der
garantierten Leistungen erforderlich ist.

Schriftform:
Schriftform bedeutet grundsätzlich, dass eine eigenhändig unter-
zeichnete Erklärung erforderlich ist. Für die Unterzeichnung ist die
Unterschrift mit dem Namen am Ende der Erklärung notwendig.
Dies dient Ihrer und unserer Rechtssicherheit.

Tafeln:
Die Tafeln, die wir in der Versicherungsmathematik verwenden,
beschreiben mit Zahlen die Wahrscheinlichkeit und/oder Häufigkeit
von bestimmten Ereignissen. Sie sind Grundlage unserer Berech-
nungen, mit denen wir die Erfüllung unserer vertraglichen Ver-
pflichtungen sicherstellen können.

• Mit Sterbetafeln können wir jedem Todesfall eine bestimmte
Wahrscheinlichkeit zuordnen.

• Mit weiteren Tafeln können wir anderen Versicherungsfällen wie
zum Beispiel dem Eintritt oder Wegfall der Berufsunfähigkeit
oder Pflegebedürftigkeit, der Sterblichkeit von Berufsunfähigen
oder Pflegebedürftigen, der Wiederverheiratung etc. jeweils eine
bestimmte Wahrscheinlichkeit zuordnen.

Überschussanteilsatz:
Mit den Überschussanteilsätzen werden auf Basis der jeweiligen
Bezugsgrößen, die in Ziffer 2.4 Teil A - RisikoLebensversicherung -
genannt sind, die Überschussanteile der einzelnen Versicherungen
ermittelt. Die Überschussanteilsätze werden jeweils in Prozent im
Geschäftsbericht genannt oder dem Versicherungsnehmer auf an-
dere Weise mitgeteilt.

Verantwortlicher Aktuar:
Jedes Lebensversicherungsunternehmen muss einen Verantwortli-
chen Aktuar bestellen. Diese Person muss zuverlässig und geeig-
net sein sowie ausreichende Kenntnis in der Versicherungsmathe-
matik und Berufserfahrung haben. Der Verantwortliche Aktuar ach-
tet insbesondere darauf, dass die Verpflichtungen gegenüber den
Versicherungsnehmern dauerhaft erfüllt werden können und dass
bei der Berechnung der Beiträge und der Deckungsrückstellung
die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden (§ 11 a Versi-
cherungsaufsichtsgesetz - VAG).

Versicherte Person:
Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren Leben die
Versicherung genommen wird. Die versicherte Person muss nicht
notwendigerweise der Versicherungsnehmer sein. Bei Partnerver-
sicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.

Versicherungsnehmer:
Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt.
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.

Versicherungsbedingungen:
Erläuterung von Fachausdrücken  
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Allianz Lebensversicherungs-AG

Kostenübersicht zu den Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 "Kosten
für zusätzlichen Verwaltungsaufwand" EV4074

Die nachstehenden Kosten gelten, sofern die Versicherungsbedingungen Ihres Vertrags die entspre-
chenden Anlässe vorsehen.

Nr. Anlass Betrag Erhebung
1 Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versi-

cherungsschein oder von Abschriften des
Versicherungsscheins 20 EUR derzeit nicht

2 Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebei-
trägen 3 EUR derzeit nicht

3 Bearbeitung von Zahlungsrückständen 20 EUR derzeit nicht
4 Bearbeitung von Rückläufern im Lastschrift-

verfahren 3 EUR ja
5 Durchführung von Vertragsänderungen 40 EUR derzeit nicht
6 Bearbeitung von Abtretungen und Verpfän-

dungen 25 EUR derzeit nicht
7 Einholung individueller Erklärungen zur Ent-

bindung von der Schweigepflicht 15 EUR ja
8 Beitragsübermittlung durch Sie aus einem

Ort außerhalb Deutschlands oder Leistungs-
übermittlung durch uns an einen Ort außer-
halb Deutschlands 10 EUR derzeit nicht

Stand: 01. Dezember 2011

Kostenübersicht zu den Versicherungsbedingungen Teil C Ziffer 3 "Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand" EV4074
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